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Schweizerische Rirchenzeitnng,
herausgegeben von einem

katholischen vereine.- '
-

Als ob der Verfasser den hohen Prälaten durch die Beschuldigungen der Leidenschaft und Parteilichkeit, der Verachtung der Gesetze?

und des Einverständnisses mit revolutionären Tendenzen noch nicht zur Genüge geziehen erachtete; eröffnet er ein in der Praxis der preußischen

Gerechtigkeitspfiege bis dahin unerhörtes öffentliches Strafgericht, in welchem er zugleich als Ankläger, als Zeüge und als Äichter auftretend,
allen Unglimps auf das greise Haupt des Angeklagten zusammenhaust, und ihn abwechselyd bald der Entrüstung des Publikums, bald dem

Höhne, bald der Verachtung desselben Preis giebt. (Broschüre von einem praktischen Juristen über die Angelegenheiten

des Erzbischofs von Köln, bei Oesterrieth. t8Z7.)

Schreiben des preußischen Ministers v. Altenstein
an den Oberpräsidenten der Rhemprovinz Bo-
delschwingh, über die päpstliche Konsistorial - Al-
lokution.

(Schluß.)

Nicht minder rechtfertigt sich unser Erstaunen durch
die Betrachtung des in der Allokution ausgesprochenen

Urtheils über unser Verfahren selbst. Die Maßregel gegen
den Erzbischof wird darin auf sein Widerstreben in Ab.
sieht der Behandlung der gemischten Ehen/ als alleinigen
Grund und Ursache/ zurückgeführt. Der römische Hos weiß
jedoch aus vielen andern Beschwerden gegen den Erzbi-
schof, namentlich bei Gelegenheit der Ausstellung der ls
Thesen und des Verfahrens gegen die Bonner Professoren/
daß die, keiner gütlichen Vorstellung weichende allgemeine

Anmaßung einer mit den Grundsätzen der Monarchie un-
verträgliche« Kirchengewalt/ die sich uns in bcsonde-

rer Anwendung auf die gemischten Ehen noch schwerer zu-
gleich durch den Bruch eineö gegebenen Versprechens kund

gegeben hat/ der Grund sei, weshalb-endlich der amtlichen
Wirksamkeit des Erzbischofö hat ein Ziel gesetzt werden
müssen. (ES klärt sich immer besser auf/ wie unwahr
und unredlich der Minister hier/ wie fast überall spricht.
Es ist schon durch frühere Aktenstücke dargcthan worden,
daß die Regierung dem Erzbischof ihren Beistand und die

Unterdrückung deö HermesianiömuS zugesichert hatte, wenn

der Erzbischof in den gemischten Ehen der Regierung zu

Gefallen gehandelt hätte; nicht minder bekannt ist, daß die

Hermesianer, welche auf die Entscheidung des Papstcö hin
sich nicht hatten fügen wollen, niederträchtig genug, sich

sogleich zu unterwerfen versprachen, als die Regierung ihnen

solches befahl. ES war also doch nur die Sache der ge-

mischten Ehen der Stein deS Anstoßes.)

Was aber in der Allokution über Entstehung der Praxis
in Absicht der gemischten Ehen in den westlichen Provinzen

gesagt ist, muß das Gefühl unsers Staunens bis zum hoch-

sten Unwillen steigern. Welche Uebereilung, welche Ver-
m essen he it liegt in dem Vorwurf, daß diese Praxis
nur dem künstlich angelegten Betriebe, oder, wie cS an einer

andern Stelle heißt, dem nöthigenden Dränge der weltlichen
Macht ihre Entstehung verdanke? Kennt man so wenigsten,
seics der Alpen die Regierung eines Königs, welche vierzig
Jahre hindurch uur der Ausdruck lauterer Wahrheit,^zarter
Mäßigung, gewissenhafter Gerechtigkeit war Während einem

Prälaten ein unbedingtes Lob gespendet und der Kranz aller
Tugenden ausgesetzt wird, welcher, so wenig man im Ueb.

rigenseinem Privatcharakter zunähe treten will (kann), in der

Umgebung, wo er wirkte, bittere Klagen über Unzugänglich,
keit, Unfreundlichkeit, Leidenschaftlichkeit und Argwohn.er.
regt, der sich nicht gescheut hat, das durch ein ausdrückliches

Versprechen begründete königliche Vertrauen zu täuschen und

über Gesetze und Ordnungen des Landes sich hinwegzusetzen,

dachte man nicht daran, daß die edel» Bischöfe, welche



83 84

das Interesse ihrer Kirche nicht zu verletzen glaubten wenn

f.e fromm und weift/ die Eintracht mit dem Staate zu er.

halten strebten/ durch jenen Vorwurf zugleich mittelbar als

solche bezeichnet wurden/ welche in die Fallstricke der welt-

lichen Macht sich hätten einfangen lassen/ oder feige den

Zumuthungcn derselben die Rechte ihrer Kirche zum Opfer

brachten? (Hommers letzter Brief bekennt dieses geradezu/

und wenn die Bischöfe nun ihre Unterschriften zurückgezo-

gen/ werden sie bald nicht mehr „fromm und weift" sein.

ES kann uns nur höchst nachtheilig auf den Charakter dcS

Ministers schließen lassen, daß derselbe einen so ausgezeich-

ucten und tugendhaften Bischof zu verdächtigen sucht, und

es ihm zum Verbrechen macht, daß er nicht mit sträf-
licher Geschmeidigkeit, sondern mit der nothigen
Festigkeit von jeher sich benommen. Unterm 28. August

4885 schrieb der Minister Altenstein an den Domkapitular

Schmülling über den Erzbischof von Köln, damaligen Bi-
schof von Calama, in part. Folgendes: „Ich habe mehr-

malS den Wunsch gehegt, den dasigen Hrn. Weihbischof,

Titularbischof von Calama, Clemens Droste zu Vischering,

einer bischöflichen Diözese innerhalb der königlichen Lande

vorgesetzt zu sehen, weil derselbe viele sehr schätzbare Ei-
genschaften in sich vereint, die sich zu einer solchen Stel-

lung zu eignen scheinen. Die Irrungen und Zwiste mit

unterschiedlichen Behörden deS ScaateS, welche während sei-

uer frühern Verwaltung als Capitular - Verweser zu Münster

hervortraten, könnten davon abschrecken und erwecken auch,

wie ich zu betrachten Gelegenheit hatte, nach einigen Sei-

ten hin, mehr oder minder lebhaftes Bedenken. Ich selbst

aber nach meiner Ansicht, über den Ursprung jener Jr-
rungen und deren sachlichen Zusammenhang mit dermaligen

Umständen, die längst vergangen sind, neige auch mehr da-

hin, auf dieselben in der oben erwähnten Beziehung, ein

wesentliches Gewicht nicht zu legen! Ich ergebe mich gern

der Meinung, daß ein Mann, der die Religion der Selbst-
verläugnung und der sich aufopfernden Liebe in seinem

Beruf als Geistlicher so umfaßt, so beharrlich und

treu ausgeübt hat, als solches von dem Bischof von

Calama, seit dessen Rückzug von den Geschäften nach glaub-

würdigen Berichten gerühmt wird, der Versuchung der

Streitlust nicht unterliegen werde, zumal seit jenen oben be-

rührten Irrungen meines Wissens zwischen den dabei betheiligt
gewesenen Personen ein gutes Vernehmen hergestellt und bis-

her auch aufrecht erhalten worden ist." Unzeitig beruft sich

der Minister auf die übrigen Bischöfe, indem dieselben durch

das Zurückziehen ihrer Unterschriften öffentlich ihren Fehler
bekennen und dem Erzbischof dadurch geradezu das schönste

Zeugniß ablegen. Dieser Rücktritt der zwei Bischöfe muß

von den größten Folgen sein; war ihr Beispiel vorhin ver-

sührerisch, so ist eö jetzt ermunternd, und man muß eö

wohl dem Gebete des ErzbischofS und anderer Gläubigen zu-
schreiben, daß Gott ihnen die Augen geöffnet hat. Welcher

Wort- und Treubruch muß eS nun erst sein, wenn diese

„edcln," „frommen" und „weisen" Bischöfe sogar bekennen,

daß sie früher nicht nach Pflicht gehandelt, daß sie nun

ihren Fehler erkennen und ihre Unterschriften zurückziehen,

da es beim Erzbischof von Köln schon ein himmelschreiender

Wortbruch sein soll, daß er versprochen, er wolle der Spiegel-
Bunsenschen Convention nachhandeln, sofern sie mit dem

päpstlichen Breve übereinstimme, und daß nun derselbe eS

gewagt, zu erklären, daß diese Convention mit dem Breve

nicht übereinstimme und er sie daher auch nicht befolgen

könne! Daß der Erzbischof milden hochfahrenden preußischen

Beamten und gegen die Hermesianer nicht so geschmeidig

war, wie der Hof wünschte, mag wahr sein, aber daß die

Anklage wegen Unfreundlichkeit und Argwohn ungerecht sei,

beweiset die allseitige Liebe und Anhänglichkeit aller Guten

zu ihm besser, als man eS mit Worten ausdrücken könnte. —
War es nicht dasselbe aus der Natur der Verhältnisse

einer gemischten Bevölkerung entspringende Bedürfniß, weS-

halb die Bischöfe der westlichen Provinzen sich mit Wünschen

an den päpstlichen Stuhl gewandt hatten, durch welche sie, als
das Breve vom 25. März 18Z0 auf ihr Schreiben ergangen

war, angetrieben wurden, über dessen praktische'Anwendung
unter Berücksichtigung der Landeögefttze, mit der Staats-
behörde sich zu vereinigen? Liegt dieser Vereinigung, welche

dem Resultate nach in der bekannten im Jahre 1834 an die

Gencralvikare erlassenen Instruktion enthalten ist, etwas
anderes zu Grunde, als was seit einem Jahrhundert und

länger schon ungestört in vielen deutschen Ländern bei Be-
Handlung der gemischten Ehen als die mildere Disziplin
beobachtet wird? Konnte die Erlassung dieser Jnstruk-
tion dadurch zu einer Beschwerde von Seite deS römi-
sehen Hofes Anlaß geben, daß sie einen Theil einer Ueber-

einkunft bildete, welche unterm 14. Juni 1834 von dem

Erzbischof Grafen von Spiegel mit der Staatsbehörde abge-

schlössen worden ist, und der nachher die übrigen Bischöfe

der westlichen Provinzen bcigetreten? Kam eS doch darauf
an, die Interessen des Staates und der Kirche zu vereinigen

(so, daß die der Kirche geopfert wurden!): Oder war es

eine Verletzung, daß diese Instruktion nicht gleich nach Rom

mitgetheilt wurde? Der Erzbischof Graf von Spiegel wollte
abwarten, ob und wie weit bei der Ausübung der in der In-
struktion enthaltenen Vorschriften während des ersten Jahres
ihrer Anwendung die Erfahrung ihren praktischen Werth
und die sonstige Angemessenheit derselben bewähren würde,

um alsdann auf den Grund dieser Erfahrung gemeinschaft-
lich mit seinen Suffraganen an den päpstlichen Stuhl be-

richten zu können. Daß sein Tod die Ausführung dieses

Vorhabens verhinderte, war um so mehr zu beklagen, als dem-
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nächst die Instruktion an die Generalvikariate nicht auf dem

ordnungsmäßigen amtlichen Wege in Begleitung erläu-

ternder Berichte der betheiligten Bischöfe und auch nicht in
der wahren sondern in einer durch wesentliche Auslassungen,

Zusätze und andere Abänderungen verfälschten Gestalt ans

Privatwegen zur Kenntniß des römischen Hofes gelangte. ES

ist richtig, daß dieser dem dadurch bei ihm hervorgebrachten
Eindruck nachgab und seine Mißbilligung in einer kon-

fidentiellen Note vom März 1836 gegen den königlichen Gesand-

ten nicht verhehlte. In der ErwiedernngSakte, von welcher

in der Allokution gesagt wird, daß sie die Beschwerde als

grundlos dargestellt habe, zeigte aber der königliche Gesandte,

daß das Dokument, worauf die Beschwerde, sich stütze, ein

verfälschtes sei, und berief sich, da die Rechtfertigung des

Inhaltes der wahren Instruktion die Sache der dabei be-

theiligten Bischöfe sei, auf die von Seite derselben an den

päpstlichen Stuhl darüber zu erstattenden Berichte. Der-
gleichen Berichte sind auch nachher in den Monaten Scp-
tember und Oktober nicht allein von den Bischöfen von Münster,

Paderborn und Trier, sondern auch von dem inzwischen

auf den erzbischöflichen Stuhl von Köln erhobenen Frhrn.
v. Droste zu Vischering nach Rom erstattet worden; sie

lagen dem dortigen Hofe vor, welcher nunmehr, von den

Ansichten und der Handlungsweise aller betheiligtcn Präla-
ten unterrichtet, dennoch hieraus keine Veranlassung nahm,

gegen den königlichen Gesandten, in der Zeit, als er die

Vorlegung der so wichtigen Berichte mit einer Note beglei-

me, auf die fragliche Beschwerde zurückzukommen. Warum
wurden diese Berichte und die Begleitungsnote in der Mo-
kution vom 10. d. M. mit gänzlichem Stillschweigen über-

gangen? Erst aus Anlaß eines zweiten, nicht auf dem ver-
fassungömäßigen Wege nach Rom gelangten Berichtes
des verstorbenen Bischofs von Trier (man sollte den Ver-
storbenen, wegen Umgehung des verfassungsmäßigen Weges

vor die Assisen zurückberufen! welchen derselbe sechs Wo-
chen nach der Erstattung seines vorhin erwähnten ersten

Berichtes im Momente seines Todes unterzeichnet hat, er-

«euerte der römische Hof seine Beschwerde über die oft
erwähnte Instruktion. (ES ist zu bedauern, daß der Minister
durch seine bisherigen Aeußerungen in dieser Angelegenheit
Anlaß gegeben hat, in die Wahrhaftigkeit seiner jedesmaligen
Aeußerungen gerechtes Mißtrauen zu setzen. Nicht zu ver-
gessen ist, daß, auf die Klage des Papstes beim preußischen

Hofe, Altenftein unterm 26. August 1836 die Bischöfe
auffor derte, einen Bericht zu erstatten, um allfällige Be-
dcnklichkeiten Roms zu heben. Die Bischöfe mußten ihre Schrei-
ben offen dem Ministerium eingeben, welches sie durch

Hrn. Bunsen an den hl. Stuhl gelangen ließ. Allerdings
ist ein Entwurf eines Schreibens vorhanden, worin der

Bischof von Trier am 1. Oktober 1836 seine Zufriedenheit

auöspricht und den hl. Vater auffordert, in dieser Angele-

gcnheit nichts mehr zu ändern. Wenn man aber bedenkt,

daß Altenstein fünf Wochen vorher seine Aufforderung an

die Bischöfe gestellt hatte, so erklärt sich hieraus die Jntri-
guc, wodurch man die Bischöfe bewog, die auS Schwäche

unterzeichnete Convention auch zu rechtfertigen. Nur der

Schrecken des TodcS konnte die Wahrheit enthüllen, da der

Bischof von Trier unterm 10. Oktober einen verschlösse-
nen Brief ohne Vermittlung deS Ministeriums, d. h. auf
verfassungswidrigem Wege nach Rom zu senden sich erkühnte.

Wem ist nun mehr zu glauben, dem Bischöfe, der noch im
Angcsichte und durch den Minister nach Rom schreiben mußte,
wie man eS von ihm gefordert, oder dem, der im An-
gesichte Gottes und fast vor dem Richtcrstuhle Gottes schrieb,

was ihm sein Gewissen diktirte? Auch der römische Hof
konnte erst jetzt seine Klagen geltend machen, als er ohne

Vermittlung der preußischen Regierung die Wahrheit offiziell
erfahren und Belege dafür hatte.)

Wenn der verstorbene Bischof von Trier, seine beim

klaren Bewußtsein und voller Freiheit des Gemüthes in
dem ersten Bericht ausgesprochene Ansicht und Ueberzeugung

einige Wochen später in einem veränderten Zustande aucls

verändert hat, so konnte doch der königliche Gesandte, als

ihm der Staatssekretär den dieSfälligen zweiten Bericht zu-
kommen ließ, um ihn Sr. Majestät dem Könige vorzulegen,
diese Gelegenheit dazu benutzen, und in seiner Erwicde-

rungSakte vom 14. Februar 1837 den päpstlichen Hof darauf
aufmerksam machen, daß auch das zweite Dokument die

von ihm, dem Gesandten, gemachte Mittheilung über

die Entstehung der Instruktion und deren Annahme von

Seite der betheiligten Bischöfe bestätige. Der zweite Be-

richt des verstorbenen Bischofs wurde sodann zur Kenntniß-
nähme Sr. Majestät deS Königs gebracht. Allerhöchstdieselben

konnten jedoch um so weniger Veranlassung finden, im Wi-
dersprnche mit Allerhöchst ihrer vorlängst gefaßten dieSfälligen
Entschließung, auf eine weitere Erörterung über die ge-

mischten Ehen einzugehen, als sie diese Entschließung be-

reitS im Jänner 1837 dem römischen Hofe hatten erklären

lassen, und im Beharren bei dieser Erklärung auS dem

seitdem beobachteten Schweigen deS königlichen Gesandten

in Betreff dieses Punktes dem römischen Hofe nicht
zweifelhaft sein konnte, weshalb derselbe auch keinen

Grund hatte, der in der Allokution vom 10. d. M. geäußer-

ten Erwartung einer fernern diesseitigen Antwort noch

Raum zu geben. — WaS soll endlich die in der Allokution
ausgesprochene Erklärung bedeuten, daß jede Praxis in Ab-
ficht der gemischten Ehen, welche gegen den wahren Sinn
deS Brcve'S PiuS Vlll. vom 25. März 1830 sei, gcmiß-
billiget werde? Die betheiligten Bischöfe waren, als die

bekannte Instruktion über die Anwendung des Breve'S an
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die Gencralvikarten erlassen wurde, weit davon entfernt,

gegen den Sinn deS Breve'S anzustoßen; sie bemühten sich

nur (zu sehr), denselben, unter Berücksichtigung der Lan-

desgefttze, mit einer altbegründetcn Praxis in den übrigen
Theilen der Monarchie nach Möglichkeit in Einklang z»

bringen. Läßt sich den Bischöfen der Vorwurf machen,

daß sie hierbei zu weit gegangen seien, nachdem sogar in
der Allokution versichert wird, daß das Breve die Zuge,
ständnisse bis zur äußersten Gränze, über welche hinaus
eine Nachgiebigkeit nicht mehr zuläßig sei, anSgedchut habe,

und 'daß eben deshalb PiuS VIII. nur mit Mühe daraus

eingegangen sei? Hiernach sollte doch die Gewährung deS

Breve's etwas enthalten, was bisher noch nicht gewährt

war, es mußte mehr enthalten, als die Bcncdiklischen Vcr-
fügungen vom si. November i7sit und vom 29. Juni I7sis

für Holland und für Polen. Wo wäre aber dieses Mehr,
wo wäre auch nur dasjenige was die altbegründcte Praxis
sowohl der übrigen Theile der preußischen Monarchie als

anderer deutschen Länder ohne Störung und Widerspruch

bereits besitzt, wenn die erwähnte Instruktion an die Gene-

ralvikarien mit dem wahren Sinn deS Brevc'S nicht zu

vereinigen bliebe? (Es ist nicht unglaublich, daß man

anderwärts durch die gleichen Schleichwege schon länger zur

Praxis gemacht hat, waS man in den Rheinprovinzen auch

eben so einführen wollte; denn eS ertönen nur zu viele

Klagen, daß auch auf dem erzbischöslichcn Stuhle zu BreS-

lau ein Mann sitze, der ein würdiges Scitenstück zum Grafen

Spiegel bildet, der sich wegen den Hermesiancrn nichts küm-

mert und in den gemischten Ehen alles dem Ministerium

zu Willen thut, so daß, wenn ein Pfarrer seine Psticht er-

füllen wollte, er vor Gericht belangt und von der geistlichen

Behörde nicht geschützt würde — ein Mann, der sich um die

göttliche Majestät nichts kümmert, wenn nur die weltliche
Majestät huldvoll zulächelt. Mit solchen Bischöfen kann

allerdings die weltliche Behörde ohne Störung eine Praxis
einführen; aber was giebt eine solche pflichtvergessene Frau-
dulenz für ein Recht? Und glaubt wohl der protestantische

Minister,. in kirchlichen Dingen könne eine solche Praxis
etwas an der Sache ändern, sie begründe ein Recht?)

Um so zuversichtlicher hat die königliche Regierung über

die Anfrechthaltung der hinsichtlich der gemischten Ehen
begründeten Praxis zu wachen. Sie ist sich bewußt dadurch

eben so wenig Eingriffe in die Rechte der durch ihre eigene

thätige Fürsorge, und Mitwirkung besonders in der Rhein-
provinz wieder aufgebauten katholischen Kirche zu machen,

als dies im Ganzen von ihr geschieht, indem sie ihre eigenen

Rechte gegen hierarchische Anmaßungen behauptet.

In dieser Behauptung kaun sie eben so wenig alS irgend
«ine andere Regierung sich irre machen lassen durch Klagen
sibe? Verletzung der Freiheit der Kirche bei einer zurückge-

wicsenen Anmaßung, über Nichtachtung der bischöflichen

Würde bei Hemmung einer A u fl eh n u n g ge gen die Ob-
rig kett; über ursnrpalorische Eingriffe in die päpstliche

Gewalt bei Ausübung altbegründet.cr weltlicher Gewalt;
über Vernichtung der Rechte der Kirche, wie des päpstlichen

Stuhles bei Abwehr des mit den Grundsätzen der Monarchie

Unverträglichen. Nur indem sie dafür sorgt, daß die Gewalt

des Staates und der Kirche in den hergebrachten Schranken

sich bewege (welches die Schranken der Kirchen- und der

Staatsgewalt seien, das müßte man aber dem Hrn. Altenstem

zu bestimme» überlassen) weiß sie, daß diejenige Ordnung er-

halten wird, worin die Kirche selbst ihr Bestehen und Gedeihen

findet. Gern geben wir der Hoffnung Raum, daß die Stelle.

deS gereizten Gefühls, welches in der Allokution sich kund

giebt, von der Weisheit wieder werde eingenommen werden,

welche sonst den römischen Hof.auszeichnet. — Oder sollte der

Unheil brütenden Partei, die ihren Altar mit frevent-

lichcm Eiser, wenn eS nicht anders sein kann, auch mit
der Demüthigung oder gar mit dem Umstürze der Throne

zu erheben trachtet, welcher das Widerstreben des Erz-

bischofs von Köln bis zum schlimmen Auögange genährt

und gepflegt, und nun, da dieser Erfolg eingetreten, ihn

für ihre Zwecke, unerschöpflich in Lügen und Verläumdun-

gen, ausbeutet, eS auch noch gelingen, ihre verdüsternden

Nebel vor das klare Auge des päpstlichen HofeS zu ziehe»?

Wir wollen einer solchen Besorgniß Schweigen gebieten.

WaS aber anch die Zukunft bringen mag, mit Liebe und

Wohlwollen gegenüber fanatischem Hasse, aber auch um-

gürtet mit dem Schwerte welches der Obrigkeit alS Die-
nerin Gottes anvertraut ist,, eine Rächerin zur Strafe über

den, der BöscS thut, wird die königliche Regierung ihre

Sache fest und unvcrrückt verfolgen, mit zuversichtlichem

Vertrauen auf ihr gutes Recht, auf die Weisheit der Bi-
schöft, die Einsicht einer gebildeten (hermestanifchen) Geist-

lichkeit und den verständigen Sinn eines treuen Volkes.

(Gez.) v. Alten sie inch

(Darüber geht der Minister ganz hinweg, daß das Breve

Jahre lang nicht publizirt worden und nicht anders, als
nach gänzlicher Entstellung exequirt worden ist, auf eine

Weise, die dem Sinne desselben ganz widersprechend ist.
Am Ende bricht der lange mit Mühe, zurückgehalten«. In-
grimm auS, und nachdem der Minister diewiederholten verläum-

derischen Anschuldigungen revolutionären StvebenS wieder

ohne Begründung aufgetischt, endet er mit mehr als nur
gereiztem Gefühle ganz auf die Weift Napoleons, der bet

seinen Zerwürfnissen mit Papst PiuS VII. die streitigen

Fragen auch mit dem Schwerte entscheiden zu wollen

beliebte, so ist auch Preußens letzter Beweis das Schwert!
Der römische Hof, welcher sich seine Weisheit nicht erst

vonWevstein muß bezeugen lassen, ist schon so viele Jahr-
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Hunderte hindurch auch unter Verfolgungen unerschrocken

den von dem Stifter der Kirche vorgezeichueten Weg ge-

gangen: „Geht dem Kaiser/ was deS Kaisers und Gott, was

Gottes ist/" und wird sich nun auch durch die Drohungen Alten,

steins nicht schrecke» lassen. Wenigstens deuten die neuesten

Berichte nicht ans Furcht des Papstes vor Preußens Schwerte

hin/ indem es dem preußischen Gesandten in Rom noch

nicht gelungen ist/ und kaum so leicht gelingen wird/ Rom

umzustimmen/ ohne daß Preußen sich ändert. WaS den

„Fanatismus" betrifft/ so wollen wir ihn nicht in Abrede

stelle»/ finden ihn aber nicht bei den Katholiken, sondern

beim preußischen Könige/ der alles daran setzt, um die

Katholiken zu Protestanten zu machen. Hiezu soll nun auch

eine von Rom geschiedene deutsche kath. Na-
tionalkirche verhelfe» / und der ärgerliche Erzbischof

Scdlnitzk y in Breölau soll zur Schande eines solchen von den

Protestanten beabsichtigten Primas würdig erachtet sein. ES

verdient beachtet zu werden / wie man seit einem halben Jahr,
hundert diese Idee in Deutschland verfolgt / aber immer nur
dann wieder zur Hand genommen hat/ wenn man sich im Be-

streben zum Protestantismus durch Rom gehemmt fand. Ge-

rade daß Rom die Sache der Katholiken vertheidigt, dagegen

die Regierung ihren Zweck mit einer von Rom geschiedenen

Nationalkirche zu erreichen sich schmeicheln darf, beweist

uns die Nothwendigkeit der Verbindung mit Rom. Zeigt
nicht diese Angelegenheit wieder jedem Menschen evident/

daß nur der Felsen Petri es ist/ welcher den Katholiken
Schutz verleiht. Wäre kein Papst/ wer würde sich um den

Erzbischof von Köln und um die gemischten Ehen kümmern?

Alles wäre in die Hand der Regierung geworfen und auf
dem besten Wege zum Protestantismus. Und wer sind denn

die Männer/ welche die Häupter der deutschen Nationalkirche
nach einander hätten werden sollen? Ein Dalberg/ ein Wessen-

berg./ ein Sedlnitzky—.' O daß Gott uns vor solchen Dingen
bewahre; beinahe lieber geradezu dem preußischen Könige die

Jnful aufgesetzt / damit man doch wüßte, daß man unter einem

Protestanten stünde; sprechen uns ja schon öffentliche Blätter
davon, wie.der preußische König das Recht eines „obersten
Bischofs" sich geltend macheu möchte, „ohne damit das

eigentlich dogmatische Heiligthum der katholischen Konscs-

sionsgemcinschafe anzutasten." — Hoffentlich wird dieser böse

Plan an der Festigkeit der Katholiken scheitern, wie es

auch schon geschehen ist.)

Kommissionalgutachten über Bevollmächtigung zur
Aufnahme der Schwestern der Vorsehung durch
den Gr. Rath von Luzern in das Waisenhaus
und die Sentianstalt zu Luzerm

AS der Antrag für Aufnahme der Schwestern der Vor-
schung, wie schon berichtet worden, von dem Armen- und

Waisenralh der Stadt Luzern dem Gr. Rathe zur Geneh-

migung vorgelegt worden, erstattete Namens der am is.
Jänner niedergesetzten Kommission Hr. Dr. Steiger folgen,
den Bericht:

Luzern, den 18. Jänner t8Z8.

Hochgeachteter, Hochgeehrtester Herr Präsident!

Hochgeachtete, Hochgeehrteste Herren!

Diejenige Kommission — welche Hochdicsclbcn gestern

niedergesetzt haben, um den Autrag deS Kleinen Raths vom

16. Jänner des stießenden Jahres zu prüfen, betreffend

die Nichtralifikation eines von dem Armen- und Waisen-

rath der Stadt Luzern mit dem Bevollmächtigten deS Bi-
schofs von Nancy und den Ordcnsvorstehern der Schwestern,

genannt vom Orden der göttlichen Vorsehung, abgeschlossn

nen Vertrags — hat sich beeilt, unverzögett diesem Gegen-

stand ihre Aufmerksamkeit zu widmen, und befindet sich nun
im Falle, Ihnen nachstehenden Bericht zu erstatten.

Bei dem vorliegenden Vertrage, dessen Genehmigung
bei Hochdenselben nachgesucht wird, mußte sich die Kom-

mission vor allem aus die einfache Frage stellen: Ist dieser

Vertrag mit den Gesetzen des KantonS im Einklang, oder

läuft derselbe irgend welchen gesetzlichen Bestimmungen cm-

gegen? Wäre der Vertrag wirklich nicht mit gesetzlichen

Vorschriften im Widerspruch, so müßte dann immer noch

vor Genehmigung desselben untersucht werden, ob er in
anderer Beziehung nicht etwa nachtheilige Wirkungen für
den Kamon herbeiführen könnte. Im andern Falle aber,

wo der Antrag im Widerspruch mit den Gesetzen, die in
Kraft sind, sich befindet, da soll der große Nach, als Ge-

sctzgeber des Landes, der über die genaue Handhabung und

Vollziehung seines Willens zu wachen berufen ist, einen

solchen Vertrag unbedingt verwerfen.
Nun aber ist nicht zu leugnen, daß der genannte Ver-

trag schnurgerade zweien gesetzlich aufgestellten Bestimmn»-

gen entgegenläuft, indem der erste Artikel dieses Vertrags
diejenigen Schwestern deS Ordens der göttlichen Vorsehung,
welche der Armen- und Waisenrath der Stadt Luzern an-
her berufen möchte, den gesammtcn Unterricht der Kinder
weiblichen Geschlechts im Waisenhause von Luzern über-

überträgt, und scrners, indem der cilflc Artikel dieses Vcr-

trags festsetzt, daß die nach Luzern zu sendenden Schwestern

immerhin den Befehlen und der Jurisdiktion des Bischofs

von Nancy und der Vorsteherin dieser französischen Ksngce-

gation zufolge ihrer Statuten unterworfen sein sollen, nnd
daß sie sich nur hinsichtlich der Kirchcndisziplin den Sta-
tuten der Diözese Basel unterziehen.

Das Gesetz über das Erziehungswesen stellt für dre

Kinder aller Bürger deS Kautons öffentliche Lehranstalten

auf, und verpflichtet sämmtliche Kinder vom 7. bis zsm râ.
Jahre zum Besuche derselben ohne Msnahme, ja der Bs-
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such von Pnvatlehraustalttn ist sogar an die zu ertheilende

Bewilligung der Behörden geknüpft, und nach einer bis-

herigen gewiß sehr wohlthätigen Uebung wurde von Seite
des ErzichungSrathS Niemanden Privatunterricht zu erthei-
lcn gestattet, ohne daß er sich von der unbestrittenen Fähig-
kcit hiezu überzeugt hatte, sei eS durch Abnahme einer

Prüfling, der sich selbst anerkannt geschickte Männer unter-

zogen, oder sei eS, daß die Behörde notorisch von der Lehr-

sähigkeit der Betreffenden überzeugt war.
Von vornenherein aber anSzusprechen, daß diese dem

hohen Gr. Rath unbekannten Schwestern des Ordens der

göttlichen Vorsehung nun ohne weiterS befähigte Lehrerin-

nen des weiblichen Geschlechts seien, daß zu Gunsten der-

selben eine Ausnahme von einer der wichtigsten und wohl-

thätigsten gesetzlichen Bestimmungen des KantonS Luzern gc-

stattet werde, und daß übcrhin dem Armen- und Waisen-

rathe von Luzern daS Privilegium ertheilt werde, die Wai-
senkinder weiblichen Geschlechts den anerkannt guten Töch-

terschulen der Stadt Luzern zu entziehen, um ihnen einen

unbekannten Unterricht unbekannter französischer Nonnen an-

gedeihen zu lassen; — zu einem solchen Schritte kann Ihnen,
Tit., die Kommission nicht rathen, sondern muß getreu den

bestehenden gesetzlichen Bestimmungen aus die Nichtratisika-
tion des Vertrages antragen.

Von gleicher Natur ist der in dem mehrgcnannten Ver-

trage enthaltene Vorbehalt einer fremden Jurisdiktion über

Ordenspersonen, die sich im Kanton Luzern befinden. Das
allgemeine Kirchenrecht, sogar die Bestimmung des Konzi-
UnmS von Trient, welches sonst nicht im Rufe der Frei-
sinnigkcit steht, die Natur der Sache, der BiSthumSvertrag

für die Diözese Basel, besondere Dekrete dcS Kant. Luzern

und namentlich jenes vom is. April iSZff fordern unbedingt
die Unterwerfung aller Ordensgeistlichen im Lande unter die

Jurisdiktion des LandeSbischofeS. Entgegen diesen Förde-

rungcn darf doch gewiß der Gr. Rath dcS Kant. Luzern
keine Ausnahme von der Regel, keine solche Exemtion und

wenn auch nur von einigen wenigen Ordensschwestern aus-

sprechen, weder durch Abschließung noch durch Genehmigung

von Verträgen gutheißen, wenn er mit sich selbst nicht in
die grellsten Widersprüche gerathen, die Rechte des Bischofs

verletzen und seine eigene Ehre und Würde, ja seine Selbst-
siändigkeit gefährden will. ES handelt sich hier nicht um
die bloße Aufnahme von vier Ordensschwestern, welche die

Kommission weder scheut, noch fürchtet, noch haßt, sondern

um die Aufrechthaltung eines für die Rechte und Verhält-
nissc des Staats wichtigen Grundsatzes gegenüber fremder

") Ist denn der Erziehungsrath von Luzern unfehlbar, daß man
die Erziehung der Jugend nur denjenigen solle anvertrauen
dürfen, die von ihm examinirt, nach seinem Wunsche und
zu seiner Zufriedenheit geantwortet haben?

Anmaßung und Usurpation, welche Fürsten und Republiken
nur zu oft und schwer fühlen mußten. *)

Der Große Nach dcö KantonS Luzern soll an Grund-
sätzen festhalten, diese allein werden ihn vor Mißgriffen und
gefährlichen Klippen bewahren. Der Kanton Luzern hat
der Orden genug und bedarf nicht noch eines neuen, der

Jurisdiktion eines fremden Bischofs unterworfenen.
Auö diesen Gründen — und namentlich in Festhaltung

und Vertheidigung vorhandener gesetzlicher Bestimmungen
trägt daher die Kommission einstimmig mit dem Kleinen Rache
darauf an, in das gestellte Ansuchen des Armen - und Waisen-
rathö nicht einzutreten.

Hinsichtlich der Begründung dieses Dekretes hält aber
dann die Kommission dafür, eS sollten die Motive des klein-
räthlichen Antrages eine Vervollständigung erleiden, und

trägt daher auf einige Veränderungen und Zusätze an.
Es soll nämlich aus den Motiven klar werden, daß der

Gr. Rath nicht gesonnen sei, allfälligen Verbesserungen in
den Einrichtungen des Waisenhauses zu Luzern in den Weg

zutreten, sondern nur, daß die Aufnahme von Mitgliedern
eineö neuen Ordens immerbin und unter allen Umständen beim
Gr. Rathe nachzusuchen sei; daß sodann der Gr. Rath unter
keinem Borwande Ordensgeistliche unter fremder geistlicher

Jurisdiktion in den Kanton aufnehmen werde, daß hingegen
die AufcnthaltSbewilligung von andern Privatpersonen bei dem

Kl. Rathe nachzusuchen sei, und daß nach den Bestimmungen
des Gesetzes diejenigen, welche Privatunterricht ertheilen wol-
len, nach vorangegangener Prüfung die Bewilligung hiefür
beim Erziehungörathe einzuholen haben.

Wollen oder können also die Schwestern der göttlichen
Vorsehung nicht als Glieder eines fremder Jurisdiktion unter-
worfenen Ordens, sondern im schlichten Gewände von franzö-
sischen Bürgerinnen, versehen mit den gehörigen Ausweis-
schriften, die ökonomische Leitung der Anstalten im Waisen-
Hause zu Luzern und im Spital in der Senti übernehmen; so

wird der Kleine Rath keinen Anstand nehmen, ihnen den Auf-
enthalt zu bewilligen — und der Erzichungörath mag dann
ebenfalls berathen, ob diese Frauenzimmer, im Falle sie Unter-
richt ertheilen wollen, dazu die nöthigen Fähigkeiten besitzen.

So bleibt denn Alles im gesetzlichen Geleise. Das aber, glaubt
die Kommission, soll und dürfe nie zugegeben werden, daß
die Kinder weiblichen Geschlechts, und daß überhaupt die

Waisenkinder von Luzern insgesammt einen andern Unterricht
genießen sollen, als die Kinder der übrigen Einwohner der

tt) Es beliebe Hr. Steiger die Stelle zu weisen wodurch das Con-
cilium von Trient die Klöster unbedingt in allen Bezie-
hungen der Jurisdiktion der Bischöfe unterwirft, umd nicht
blos in Bezug auf die Seelso r ge, welche Klöster über Per-
sonen außer den Klöstern ausüben. (Ja, sogar in dieser Be--
ziehung macht das Concilium von Trient noch einige Aus-
pahmen, vllls 25. Sitzung, tt. Kapit.)
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Stadt Luzern, und daß der Kl. Nach angehalten werden sollte,

die Kinder im Waisenhause von Luzern wie die Kinder jedes

andern Bürgers zu behandeln/ und ße dem öffentlichen von

Staatöwegen angeordneten Unterricht auf keine Weift/ wie

daö bisher noch immer der Fall war/ zu entziehen/ sondern

daß er die Bestimmungen deö Gesetzes in ihrem ganzen Um-

fange vollziehe. *)
Unter Vorlegung deö mitfolgenden Dekretvorschlagcs

könnten wir hier unsere Berichterstattung vollenden.

Allein/ Tit. / eine Betrachtung kann die Kommisfion
bei diesem Anlasse nicht unterdrücken/ da ste sich so ganz

natürlich an den behandelten Gegenstand anreiht.
Wir sehen / wie die weiblichen Orden in andern Staa-

teil/ so in Frankreich und in manchen Theilen von Deutsch-

land/ alS wohlthätige/ für die Gesellschaft nützliche Institute
erblühe»/ während ste in unserm engen Vatcrlande gleichsam

zweck- und bestimmungsloö der menschlichen Gesellschaft ent-

fremdet und für diese ganz unnütz/ ihrem ursprünglichen
Zwecke entgegen/ dastehen/ gleich alten zerfallenen Burgen
mitten im fruchtbaren Lande. — In Frankreich widmen fich

wohlthätige Ordenöfrauen die barmherzigen Schwestern/
der Krankenpflege auf eine musterhafte Weift; nicht minder

wohlthätig für die weibliche Erziehung/ ja selbst auf eine

ausgezeichnete Weift/ wirken die Klosterfrauen im Groß-

herzogthume Baden. Könnten und sollten die Frauenklöster
deö KantonS Luzern nicht auch in diesem Sinne reformirt/
d. h. verbessert und für die menschliche Gesellschaft nützlich

gemacht wenden? "*)
Die Kommisston würde diese Frage unbedenklich mit

Ja beantworten. DaS Recht der Reform liegt'unbestritten
in den Händen deö StaatS. Nur auf diese Weift kann

und wird der Fortbestand der Klöster gestehen.

Sich selbst in ihrem jetzigen Bestand überlassen/ zcrfal-
len ste hingegen allmälig in Trümmer/ und wie die alten

") Nach dieser Stelle sollte man glauben, die öffentlichen Schulen
seien lauter Musterschulen, was man aber gewiß schwer wurde
glauben machen können, ja es wäre zu wünschen, daß die Re-
gierung auch in den Schulen eine Concurenz gestattete; die Er-
fahrung könnte dann lehren, welche Schulen besser wären;
aber es ist, als wenn man dieses besorgte.

-A!-) Zur Erziehung der weiblichen Jugend in Luzern, wäre, wie
man hört, ein klösterliches Institut sehr nothwendig: man führe
ein solches ein, wie bereits Baiern hat, und übergebe ihm den

noch vorhandenen Ursulinerinnenfond. Es wäre gewiß
weit vernünftiger, daß man solche nicht von sich stieße, welche
sich diesem Berufe widmen wollen und dafür sich befähigt ha-
den, als daß man andere Klöster dazu nöthigen will, die einen

ganz andern Beruf haben, dafür nicht gebildet sind und nicht
mehr gebildet werden können.

w:-») Hx. Steiger wird aufgefordert zu beweisen, daß, wie er be-

hauptet, das Recht der Reform der Klöster - dieser kirchlichen
Institute - unbestritten in den Händen des Staates liegt.

Ritterburgen werden auch ste ohne Reform nach und nach

auS der Geschichte und Statistik verschwinden. ")
Auf dem Kauzleitifchc deö Gr. Rathes liegt seit Langem

schon ein GcfttzcSvorschlag über die Nonnenklöster; nehme

man diesen Gesctzeövorschlag, der nichts anderes, alS den

alten Schlendrian auch für die Zukunft festhalten will, noch-

malS zur Hand, und lasse durch eine Kommisston nochmals

untersuchen, ob eö nicht möglich sei, die Frauenklöstcr, wie

dieses auch in andern Staaten geschah, zu verbessern, diese

Gotteshäuser zu erneuern, ste mit der Gesellschaft anSzu-

söhnen, von ihrem drohenden Untergange zu retten, und

deren Fortbestand zu sichern.

Doch wir kehren nach dieser Digression zu unserer Auf-
gäbe zurück und haben die Ehre, unter Vorlegung nächste-

henden Abweisungsdekrets Sie, Tit., unserer besondern Hoch-

achtung zu versichern. (Unterschriften.)
D e k r e t S v o r s ch l a g.

Auf erhaltene Kenntniß einer Bittschrift des Armen-
und WaisenrathS von Luzern, wodurch daö Ansuchen um

Bestätigung deS von ihm unterm 21. August 18Z7 mit dem

Bischof von Nancy abgeschlossenen Vertrages gestellt wird,
zufolge dessen vier Schwestern der Vorsehung der Haushalt
und die Erziehung der Kinder im Waiftnhause übertragen

wird, hat der Große Rath:
In Erwägung: daß die Aufnahme der Mitglieder eines

Ordens, welche unter fremder geistlicher Gerichtsbarkeit
stehen, nachdem Dekret vom 18. April 1834 "*) unzulässig

sei, AufcnthaltSbewilligungcn von andern Privatpersonen aber

beim Kleinen Rathe nachzusuchen seien;

In Erwägung: daß durch daö allgemeine ErziehungS-
gcsctz für den Unterricht aller Kinder deS KantonS gesorgt

sei, und daß Solche, die Privatunterricht ertheilen wollen,
hiefür beim Erziehungörathe die Bewilligung einholen und

steh demnach einer Prüfung zu unterziehen haben;
erkennt:

1. In daS Ansuchen deS Armen- und WaifenratheS von Lu-

zcrn um Aufnahme von fremden OrdenSpcrsoncn und die Geneh-

migmig des Vertrags vom 21. Aug. 1887 sei nicht einzutreten.
2. Diese Schlußnahme sei dem Kleinen Rathe zu Han-

den deS Armen- und WaifenratheS mitzutheilen.

-ch Wodurch würden sich von Sklavinnen Klosterfrauen noch unter-
scheiden lassen, welche sich, ohne Berathung ihrer Neigung,
ihrer Standeswahl zuwider :c, zu jedem Geschäfte müßten ge-
brauchen lassen, welches ihnen gewisse Personen, die gerade
jetzt Rathsherren sind, zuzumuthen gelüstete, wenn auch un-
ter dem Vorwande des StaatSwohleS, der Obsorge für die Fort-
Pflanzung des Ordens w. Der Staat darf aber wegen lbrer
Fortexistenz sich nicht schwere Sorgen machen, man erlaube ihnen
nur freie Aufnahme, das klebrige werden sie schon besorgen,

--r-) Sind denn die Badsnerkonferenzartikel nicht vom Papste verwor-
feit? Wie verträgt sich in diesem Falle die Erhebung derselben zum
StaatSgesetze mit der Constitution des Kantons Luzern, der
zufolge die christkatholische Religion die Religion des KantonS
und des Staates ist?
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Kirchliche Nachrichten.

Glarus. Nachdem die hohe Negierung dem Hochw.
Bischof von Chur den bekannten LandrathSbeschluß vom 27.

Dez. 18Z7 notifizirt hatte, gieng folgendes bischöfliches
Schreiben vom 20. Jänner 1888 ein:

An die hh. Regierung. „Ich bescheine Ihnen
H H. den richtigen Empfang der Zuschrift, welche Hochsclbe

unterm 9. d. M. an mich zu erlassen beliebt haben. Vor-
erst war mir angenehm aus dieser zu ersehen, daß meine

Schreiben vom 28. Sept. und 6. Nov. v. I., in denen ich
meine Vorstellungen in der Sache deö von der kath. Geistlich-
kcit auf die neue Verfassung geforderten unbedingten Bür-
gereideS zu machen, und die Gründe des dabei nöthigen
und rechtmäßigen Vorbehaltes der Religion und Gesetze der

kath. Kirche anzugeben nicht ermangelt hatte, Hochselben
seiner Zeit eben so richtig eingegangen. Nur hatte ich erwar-
tet, daß, wenn Hochsclbe an erwähnten meinen Vorstellun-
gen und Ansichten etwas als nicht statthaft und gegründet
erachtet hätten, Sie mir die Gegengründe damals oder

wenigst gegenwärtig zu erwiedern gefällig gewesen wären.

Ich kann mich nur nochmals auf selbe beziehen.—

Zwar erklären Hochsclbe gegenwärtig, den so lange und

hart verweigerten Vorbehalt der Unverletzbarkeit der Religion
und kath. Äirchengesetze nun gestatten zu wollen, doch nur
unter der Beschränkung und Bedingniß, daß dieser Vorbehalt
„den ho hei tlichen Recht en, Verfassung und Lan-
deögesetzen in allwcg unschädlich sei.« — Ich
kann nicht unbemerkt lassen, im Falle eS der Antrag und die

Meinnng sein sollte, daß auch dieser zweite Beisatz der Eides-
sormel von der schwörenden Geistlichkeit sollte beigefügt wer-
den, daß dadurch der erste kirchliche Vorbehalt ganz entkräftet
und aufgehoben und somit nicht die Rechte der kath. Reli-
gion, sondern die neue Verfassung und was in derselben

enthalten oder laut selber in der Folge zu bestimmen vor-
behalten wird, als unverletzliches Grundgesetz auf-
gestellt wäre, wodurch der kirchliche Vorbehalt — gegen die

Heiligkeit des EideS — zu einem leeren nichtssagenden Wort-
spiel, zu einer offenbaren Täuschung und Widerspruch, zu
einem scheinbar bedingten, im Wesen aber vollkommen un-
bedingten Eide gestempelt würde, welcher alö der apostolischen
Weisung zuwider, der Geistlichkeit nie bewilligt werden
könnte. — In Gewärngung einer beruhigenden bestimm-
ren Aufklärung hierüber, mittlerweiliger Erneuerung
der Verwahrung gegen all' andere widrige Vorgänge, ver-
sichere ich übrigens vollkommenste Hochachtung.

Johann Georg.
An die kath. Geistlichkeit des Landes gelangte sofort in

Folge oben erwähnten RathSschlußes unterm 24. Jänner ein
Schreiben von der Kanzlei mit der Einladung, steh künftigen
Mittwoch den 81. Jänner Vormittags 10 Uhr auf dem Rath-
haus in GlaruS einzufinden, um den verfassungsmäßig vor-
geschriebenen.Eid nach dem zweiten LandrathSbeschluß vom
27. Dez. mit dem besprochenen Vorbehalt, jedoch den Hoheit-
lichen Rechten, der Versassung und den LandcSgcseycn in all-
weg unschädlich, vor Rath zu schwören. — Hievon in Kenntniß
gesetzt, erließ der Hochw. Bischof von Chur folgendes Cir-
cular an die Geistlichkeit. „ES wird zum Verhalt deö KleruS
hiemit von der bischöfl. Administration erklärt, daß selbe
den verlangten Eid in Gemäßheit der apostolischen Erklä-
rung nur mit ausdrücklichem Vorbehalt auf das, was der

Religion und den Kirchengesetzen nicht zuwider
ist, leisten könne und möge; nicht aber, wenn er mit einer
Beschränkung des erwähnten Vorbehaltes der Religion und
Kirchengesetze gefordert würde, ehe und bevor sie nicht
in Folge einer erwarteten beruhigenden Erklärung von Seite
der hohen Regierung auf unser dahinigeS (oben angeführtes)
Schreiben vom 20. l. M. eine allfällig andere bischöfliche
oder apostolische Weisung erhalten haben wird.

Chur, am 26. Jänner 1888. Johann Georg.
Unterm gleichen Datum (26. Jänner) erhielten die

kath. Geistlichen von Seite der hh. Regierung des löbl.
Standes GlaruS folgende Zeilen: „Erhaltenem Auftrage
gemäß, soll die Unterzeichnete die mit ihrem Erlasse vom
24. an Euer Wohlehrwürden erlassene Aufforderung — nach-
sten Mittwoch auf dem Rathhaus in GlaruS zu erscheinen
und den verfassungsmäßig vorgeschriebenen Eid zu schwö-
ren —bis auf Weiteres zurückziehen, was anmit
geschieht. Die Kanzlei.

Es gereicht der bischöflichen Curie zur Ehre, daß sie

vorerst eine bestimmte Erklärung fordert, damit sie nicht
erst durch künstliche Deuteleien steh herausfinde, was die
Geistlichen schwören sondern daß fie aufgeklärt, ohne Rück-
halt.sich erkläre. Nicht minder wird es der Regierung zur
Ehre gereichen wenn fie mit einer offenen Erklärung entge-
gen kommt, möge fie dann beabsichtigen, was fie wolle.
Es wäre aber wohl eine Schuldigkeit, daß fie den Artikel
wegen der Beicht aus der Verfassung striche was fie um
so eher thun dürfte, da sie wohl endlich einmal belehrt sein
könnte, daß fie hiemit nichts erzwecken kann; denn so lange
dieser in Verfassung und organischen Gesetzen steht, ist es

immer mißlich, diese zu beschwören.

Frankreich. Bei der großen Kälte, welche vor eini-
ger Zeit herrschte, hat die christliche Liebe durch bedeutende
Gaben an Arme sich wohlthätig erwiesen. Der Bischof-
von CoutanceS schenkte allein 1000 Franken.

— Die französischen wie die schweizerischen antikatho-
lischen Blätter, gewohnt, viel Aufhebens zu machen, wo
ei» Aergerniß steh entdecken läßt, haben vor Kurzem be-

kannt gemacht, daß die ganze Gemeinde Siouville, bei Eher-
bürg, protestantisch geworden sei. Die Sache verhält fich
nun so: Der Maire von Siouville war aufgebracht, daß
der Bischof von CoutanceS ihm in etwas nicht entsprochen
hatte, berief deshalb einen protestantischen Prediger, und
brachte einige Leute zusammen, die diesem zuhörten. Die Re-
gierung fand eö nicht am Platz, daß ein Maire, welcher
die Ordnung aufrecht erhalten sollte, nur aus beleidigtem
Stolz Unruhe in die Gemeinde bringe, setzte ihn ab und
beauftragte seinen Nachfolger, den protestantische» Prediger
zu entfernen, und damit hätte der Protestantismus ist Siou-
ville ein Ende. ^ "Dänemark. Herr Missionär HeiremaNö, welcher in
Friedrichsstadt mit größtem Eifer für Einrichtung einer
kath. Gemeinde arbeitet, war so glücklich gewesen, ein
Aergerniß zu heben, dadurch/daß er eine protestantische
Witwe, die mit einem Katholiken in wilder Ehe lebte,
zur katholischen Religion bekehrte und zur Schließung einer
Ehe bewog, in der fich nun beide glücklich preisen. Aber
eine solche Bekehrung war durch die toleranten dänischen
Gesetze verpönt. Herr Heiremanns wurde von dem pietisti-
schen Pastor Harms in Kiel angeklagt, hatte ein Verhör
von zwei Stunden zu bestehen und mußte fich auf eine Vcr-
urtheilung gefaßt halten.

Druck und Verlag von Jgnaz Thüring.


	

